
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Künholz, Gnadl, Kahl, Merz, Rudolph, Schäfer-Gümbel 
und Schmitt (SPD) vom 12.08.2008 
betreffend Betriebsprüfung bei Eintracht 05 Wetzlar 
und  
Antwort  
der Sozialministerin   
 
 
 

Vorbemerkung der Fragesteller: 
Einem Schreiben des 1. Vorsitzenden und Präsidenten der Eintracht 05 Wetzlar, 
des Hessischen Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, ist zu entnehmen, dass 
dieser vermutet, gegen den Fußballverein könnten Betriebsprüfungen "in abge-
stimmter Form" vorgenommen worden sein. Dabei sei der Verein auf Prüfer ge-
stoßen, die rechtliche Möglichkeiten extrem eng ausgelegt hätten und keinen 
"großzügigen Rahmen" setzten (siehe Anlage). 

 
Diese Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage unter Einbeziehung der Stellungnahme der Deutschen Ren-
tenversicherung Hessen wie folgt: 
 
Frage 1. Ist der geschäftsführenden Landesregierung bekannt, dass in Hessen Berufsgenos-

senschaften, Krankenversicherungen und Sozialversicherungen "in abgestimmter 
Form" gegen Sportvereine vorgehen, und wie bewertet die geschäftsführende Lan-
desregierung diese Vorgehensweise? 

 
Der Landesregierung ist ein Vorgehen der Sozialversicherungsträger in 
abgestimmter Form gegen Sportvereine nicht bekannt.  
 
Für alle Sozialversicherungsträger besteht nach § 76 Abs. 1 SGB IV die 
Verpflichtung, die ihnen zustehenden Sozialversicherungsbeiträge rechtzeitig 
und vollständig zu erheben.  
 
Die Prüfer der gesetzlichen Rentenversicherung sind nach § 28p Abs. 1 
Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) verpflichtet, alle Arbeitgeber, 
insbesondere im Hinblick auf die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der 
Meldungen, mindestens alle vier Jahre zu prüfen.  
 
Frage 2. Ist ihr im konkreten Fall bekannt, ob gegen die Eintracht 05 Wetzlar "in abge-

stimmter Form" vorgegangen wurde bzw. ob sich die geschäftsführende Landesre-
gierung selbst - beispielsweise durch eine Lohnsteueraußenprüfung - daran beteiligt 
hat? 

 
Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Hessen sowie der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft fand im Vorfeld der Betriebsprüfung keine 
Abstimmung mit dem Finanzamt Wetzlar statt. Die Deutsche Rentenversi-
cherung Hessen zog bei ihrer Prüfung den Lohnsteuerprüfbericht aus dem 
Jahr 2003 hinzu, aus dem sich keine Beitragsnachforderungen zur Sozialver-
sicherung ergaben. Die Beitragsnachforderungen beruhten auf eigenen Fest-
stellungen der Deutschen Rentenversicherung Hessen. Der Nachforderungs-
bescheid ist zwischenzeitlich bindend geworden. 
 
Die ebenfalls Ende Oktober 2007 begonnene Lohnsteuer-Außenprüfung 
durch das Finanzamt Wetzlar erfolgte nach dem dortigen regulären Prü-
fungsgeschäftsplan und hatte - wie der Lohnsteuerprüfbericht aus dem Jahr 
2003 - keine Auswirkungen auf das Prüfergebnis der Deutschen Rentenver-
sicherung Hessen. 
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Frage 3. Sind der geschäftsführenden Landesregierung die rechtlichen Möglichkeiten be-
kannt, in denen Betriebsprüfungen gegenüber Sportvereinen "großzügige Rahmen" 
setzen können, und um welche handelt es sich? 

 
Frage 4. Sollte es rechtliche Spielräume geben, ist der geschäftsführenden Landesregierung 

bekannt, warum diese Möglichkeiten im Fall der Eintracht 05 Wetzlar nicht ausge-
schöpft worden sind? 

 
Die Prüfer haben sich an die bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu hal-
ten. Sofern ein gesetzlicher Ermessensspielraum eingeräumt ist, ist dieser 
ermessensfehlerfrei auszuüben. 
 
Wiesbaden, 1. Oktober 2008 

Silke Lautenschläger 
 
 
 
 
Anlage 



Anlage




